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Textgegenüberstellung 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 1. Diese Verordnung gilt für § 1. Diese Verordnung gilt für 
 1. …  1. … 

 BVT-Schlussfolgerungen 

 § 1a. Abweichende oder zusätzliche Maßnahmen, die bei IPPC-Anlagen 
(§ 71b Z 1 der Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl. Nr. 194, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2024), zu treffen sind, um den sie 
betreffenden BVT-Schlussfolgerungen (§ 71b Z 3 GewO 1994) zu entsprechen, 
bleiben von dieser Verordnung unberührt.) 

§ 12. Diese Verordnung tritt mit dem ihrer Kundmachung folgenden 
übernächsten Monatsersten in Kraft. 

§ 12. (1) Diese Verordnung tritt mit dem ihrer Kundmachung folgenden 
übernächsten Monatsersten in Kraft. 

 (2) § 1a samt Überschrift, § 15 sowie Anhang 1 Allgemeiner Teil in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xx/2025 treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft. 

§ 15. (1) Durch diese Verordnung wird die Richtlinie 1999/13/EG des Rates 
vom 11. März 1999 über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in bestimmten Anlagen bei der 
Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen, ABl. Nr. L85 vom 29. 3. 
1999, S 1, umgesetzt. 

§ 15. Durch die VOC-Anlagen-Verordnung, BGBl. II Nr. 301/2002, in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xx/2025, wird Kapitel V 
(„Sondervorschriften für Anlagen und Tätigkeiten, bei denen organische 
Lösungsmittel eingesetzt werden“) der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung), ABl. Nr. L 334 vom 17.12.2010 S. 17, in der Fassung der 
Berichtigung ABl. Nr. L 158 vom 19.06.2012 S. 25, umgesetzt. 

(2) Durch diese Verordnung wird Artikel 13 der Richtlinie 2004/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über die Begrenzung 
der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung 
organischer Lösemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der 
Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/13/EG, 
ABl. Nr. L 143 vom 30.4.2004 S. 87, umgesetzt. 

 

(3) Durch diese Verordnung wird Artikel 3 Z 1 und Z 2 lit. a und c i und ii 
der Richtlinie 2008/112/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 zur Änderung der Richtlinien 76/768/EWG, 88/378/EWG und 
1999/13/EG des Rates sowie der Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG und 
2004/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks ihrer Anpassung 

 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 2 von 2 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
an die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. Nr. L 345 vom 23. 12. 2008, S. 68, 
umgesetzt. 

Anhang 1 Anhang 1 

(§ 1, § 2 Z 28, § 3 Abs. 2 bis 4, § 8) (§ 1, § 2 Z 28, § 3 Abs. 2 bis 4, § 8) 

Liste der Tätigkeiten Liste der Tätigkeiten 

Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 

In dieser Liste sind die Kategorien der Tätigkeiten im Sinne des § 1 angeführt. Zu 
der jeweiligen Tätigkeit gehört in jedem Fall auch die Reinigung der hierfür 
eingesetzten Geräte und Maschinen, soweit nicht anderes bestimmt ist. 

In dieser Liste sind die Kategorien der Tätigkeiten im Sinne des § 1 angeführt. Zu 
der jeweiligen Tätigkeit gehört in jedem Fall auch die Reinigung der hierfür 
eingesetzten Geräte und Maschinen, soweit nicht anderes bestimmt ist. 

Beschichten ist jede Tätigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag 
eine oder mehrere Schichten eines Beschichtungsstoffes auf eine Oberfläche 
aufgebracht werden. Hiezu zählt nicht die Beschichtung von Trägerstoffen mit 
Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren. 

Beschichten ist jede Tätigkeit, bei der durch einfachen oder mehrfachen Auftrag 
eine oder mehrere Schichten eines Beschichtungsstoffes auf eine Oberfläche 
aufgebracht werden. Hiezu zählt nicht die Beschichtung von Trägerstoffen mit 
Metallen durch elektrophoretische und chemische Verfahren. Wird im Zuge der 
Beschichtungstätigkeit derselbe Artikel in einer beliebigen Technik auch 
bedruckt, so gilt das Bedrucken als Teil der Beschichtungstätigkeit. 
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